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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname : CEWELD CuAl8 

Andere Bezeichnungen : CLASSIFICATION 

AWS : A 5.7: ERCuAl-A1 

EN ISO : 24373: Cu 6100 / CuAl7 

W. Nr. : 2.0921 

F-nr : 36 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Schweißen und Löten 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land/Region Organisation Notrufnummer 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum. 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid.  

Rue Bruyn 1 1120 Brüssel. 

+32 70 245 245 

Bitte rufen Sie bei dringenden Fragen zu 

Intoxikation 070 245 245 an (kostenlos 24/7). 

Wenn nicht erreichbar: 02 264 96 30 (Standard-

Gebühr) 

Deutschland Informationszentrale gegen Vergiftungen. 

Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie. Zentrum für Kinderheilkunde, 

Universitätsklinikum Bonn.  

Gebäude 30, ELKI (Eltern-Kind-Zentrum). Venusberg-Campus 1 53127 

Bonn. 

+49 (0) 228 19240 

Vergiftungs-Informations-Zentrale. 

Universitätsklinikum Freiburg. Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin.  

Breisacher Str. 86b 79110 Freiburg. 

+49 (0) 761 19240 

Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg, 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord). 

Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität.  

Robert-Koch Straße 40 37075 Göttingen. 

+49 (0) 551 19240 

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum. 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid.  

Rue Bruyn 1 1120 Brüssel. 

+352 8002 5500 

Kostenlose Telefonnummer, rund um die Uhr 

erreichbar Experten beantworten alle dringenden 

Fragen zu gefährlichen Produkten auf 

Französisch, Holländisch und Englisch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale. 

Stubenring 6 1010 Wien. 

+43 1 406 43 43 

Certilas Nederland B.V. 

Gloxinialaan 2 

NL 6851 TG Huissen 

Nederland 

info@certilas.com, https://certilas.com/ 

mailto:info@certilas.com
https://certilas.com/
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

EUH Sätze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Blei (7439-92-1)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Blei (7439-92-1)(¹) 

 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 

Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 

der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 

Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 

oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 

Eigenschaften aufweist. 

Blei (7439-92-1)(¹) 

 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator Konz. 

(% w/w) 

Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Kupfer CAS-Nr.: 7440-50-8 

EG-Nr.: 231-159-6 

90 – 95 Nicht eingestuft 

Aluminium CAS-Nr.: 7429-90-5 

EG-Nr.: 231-072-3 

5 – 10 Nicht eingestuft 

Mangan CAS-Nr.: 7439-96-5 

EG-Nr.: 231-105-1 

≤ 0,3 Nicht eingestuft 

Zink CAS-Nr.: 7440-66-6 

EG-Nr.: 231-175-3 

≤ 0,1 Nicht eingestuft 

Silicon CAS-Nr.: 7440-21-3 

EG-Nr.: 231-130-8 

< 0,1 Nicht eingestuft 
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Name Produktidentifikator Konz. 

(% w/w) 

Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Blei 

Stoffe aus der REACH-Kandidatenliste 

CAS-Nr.: 7439-92-1 

EG-Nr.: 231-100-4 

EG Index-Nr.: 082-014-00-7 

≤ 0,01 Repr. 1A, H360FD 

Lact., H362 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 

einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 

einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung auslösen. Bei 

Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Organische Polymere können bei der Herstellung verschiedener Schweißzusatzwerkstoffe verwendet werden. Eine übermäßige Exposition 

gegenüber deren Zersetzungsnebenprodukten kann zu einem Zustand führen, der als Polymerrauchfieber bekannt ist. Polymerrauchfieber tritt 

gewöhnlich innerhalb von 4 bis 8 Stunden nach der Exposition auf und äußert sich durch grippeähnliche Symptome, einschließlich leichter 

Lungenreizungen mit oder ohne Erhöhung der Körpertemperatur. Anzeichen einer Exposition können eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen 

umfassen. Die Symptome klingen typischerweise schnell ab und dauern in der Regel nicht länger als 48 Stunden an. Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Bei Umgebungsbränden, geeignete Löschmittel verwenden. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Beinhaltet keine besondere Brand- oder Explosionsgefahr. 

Explosionsgefahr : Keine direkte Explosionsgefahr. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Feuer von einem geschützten Platz in sicherer Entfernung bekämpfen. Brandabschnitt nicht 

ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. 
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Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. 

Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Schaufeln Sie das Material mit einer sauberen Schaufel in einen trockenen Behälter, ohne 

es zu komprimieren. 

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Für die Beseitigung der 

Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : An einem kühlen, gut belüfteten Ort fern von Wärmequellen aufbewahren. 

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter 

verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. 

Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 

Verpackungsmaterialien : Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern. 

Deutschland 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe 

Zusammenlagerungstabelle : 

 
Zusammenlagerung nicht erlaubt für : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7 

Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für : LGK 4.1A, LGK 5.1C 

Zusammenlagerung erlaubt für : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, 

LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, 

LGK 13, LGK 10-13 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Silicon (7440-21-3) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Silicium # Silicium 

OEL TWA 10 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 
 

Mangan (7439-96-5) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Manganese 

IOEL TWA 0,2 mg/m³ (inhalable fraction) 

Anmerkung (Year of adoption 2011) 

Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Mangan und seine anorganischen Verbindungen: Mangan 

MAK (OEL TWA) 0,2 mg/m³ (als Mn berechnet, E) 

0,05 mg/m³ (als Mn berechnet, A) 

MAK (OEL STEL) 1,6 mg/m³ (als Mn berechnet, E, 4x 15(Miw) min) 

0,4 mg/m³ (als Mn berechnet, A, 4x 15(Miw) min) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 339/2025 

Österreich - Biologische Grenzwerte 

Lokale Bezeichnung Mangan 

BLV 20 μg/l Parameter: Mangan - Untersuchungsmaterial: Blut 

Anmerkung Eignung: Blut: nur bei Verdacht auf manganbedingte neurologische Symptomatik 

Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: Bei Überschreiten des Grenzwertes für 

Mangan im Blut. Bei anhaltendem Husten oder Abfall des systolischen Blutdrucks. Bei 

Vorliegen einer wesentlichen Beeinträchtigung der Lungenfunktion. Diese liegt vor, wenn 

nach mehrmaliger Messung der beste gemessene Wert den für den/die Untersuchte/n 

maßgebenden Sollwert um 20% unterschreitet bzw. den MEF50-Sollwert um 50% 

unterschreitet. Eine vorzeitige Folgeuntersuchung ist jedoch nicht erforderlich, wenn im 

Vergleich zu Vorbefunden der altersabhängige physiologische Abfall der 1-

Sekundenkapazität (FEV1) von 40 ml/Jahr nicht überschritten wird oder aus der 

Beurteilung des Kurvenverlaufes der Forcierten Vitalkapazität (FVC) eine eingeschränkte 

Mitarbeit des Untersuchten/der Untersuchten ersichtlich ist. 

Der Zeitabstand zwischen den Untersuchungen beträgt bei Eignung: ein Jahr; bei Eignung 

mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: sechs Monate 

Rechtlicher Bezug Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz 2024 (VGÜ) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Manganèse et ses composés (en Mn) # Mangaan, en -verbindingen (als Mn) 

OEL TWA 0,2 mg/m³ 

0,05 mg/m³ (fraction respirable) 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 
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Mangan (7439-96-5) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Mangan und seine anorganischen Verbindungen 

AGW (OEL TWA) 0,02 mg/m³ (A) 

0,2 mg/m³ (E) 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 8(II) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 

Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 

werden; 10 - Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des 

entsprechenden Metalls; 20 - Für Permanganate gilt Spitzenbegrenzung, 

Überschreitungsfaktor 1(II); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert 

festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich) 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Luxemburg - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

OEL TWA 0,2 mg/m³ (inhalable fraction) 

0,05 mg/m³ (alveolar fraction) 
 

Blei (7439-92-1) 

EU - Arbeitsplatzgrenzwert (BOEL) 

Lokale Bezeichnung Lead and its inorganic compounds 

BOEL TWA 0,03 mg/m³ (Inhalable fraction) 

Bemerkungen Non-threshold reprotoxic substance 

Rechtlicher Bezug DIRECTIVE (EU) 2024/869 (amending Directive 2004/37/EC) 

EU - Biologischer Grenzwert (BLV) 

Lokale Bezeichnung Lead and its inorganic compounds 

BLV 15 µg/100ml Parameter: Pb - Medium: blood - Notations: BBLV. For workers whose blood 

lead level exceeds the biological limit value of 15 μg Pb/100 ml blood due to exposure 

which has occurred before 9 April 2026, but is below 30 μg Pb/100 ml blood, medical 

surveillance is carried out on a regular basis. If a declining trend towards the limit value of 

15 μg Pb/100 ml blood is established in those workers, they may be allowed to continue 

with work involving exposure to lead. 

30 µg/100ml Until 31 December 2028 - Parameter: Pb - Medium: blood - Notations: BBLV. 

For workers whose blood lead level exceeds the biological limit value of 30 μg Pb/100 ml 

blood due to exposure which has occurred before 9 April 2026, but is below 70 μg Pb/100 

ml blood, medical surveillance is carried out on a regular basis. If a declining trend 

towards the limit value of 30 μg Pb/100 ml blood is established in those workers, they may 

be allowed to continue with work involving exposure to lead. 

Anmerkung Medical surveillance is carried out if exposure to a concentration of lead in air is greater 

than 0,015 mg/m3, calculated as a time-weighted average over 40 hours per week, or a 

blood lead level greater than 9 μg Pb/100 ml blood is measured in individual workers. 

Medical surveillance is also carried out with regard to female workers of childbearing age 

whose blood lead level exceeds 4,5 μg Pb/100 ml blood or the national reference value of 

the general population not occupationally exposed to lead, if such a value exists. 

Rechtlicher Bezug DIRECTIVE (EU) 2024/869 (amending Directive 2004/37/EC) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Blei und seine Verbindungen außer Bleiarsenat, Bleichromat, Bleichromatoxid und 

Alkylbleiverbindungen 

TRK (OEL TWA) 0,03 mg/m³ (als Pb berechnet, E) 
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Blei (7439-92-1) 

TRK (OEL STEL) 0,12 mg/m³ (als Pb berechnet, E, 4x 15(Miw) min) 

Anmerkung Fortpflanzungsgefährdend: F, D, L. Krebserzeugend: 1A 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 339/2025 

Österreich - Biologische Grenzwerte 

Lokale Bezeichnung Blei 

BLV 10 g/dl Parameter: Hämoglogin - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Frauen 

12 g/dl Parameter: Hämoglogin - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Männer 

30 % Parameter: Hämatokrit - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Frauen 

35 % Parameter: Hämatokrit - Untersuchungsmaterial: Blut - Mitarbeiter/innen: Männer 

120 µg/100ml Parameter: RCB (EPP)  - Untersuchungsmaterial: Blut 

15 µg/100ml Parameter: Blei - Untersuchungsmaterial: Blut (gilt ab 01.01.2029) 

10 mg/l Parameter: ALA-U - Untersuchungsmaterial: Harn - Mitarbeiter/innen: Davis; 

Männer, Frauen > 50 a 

6 mg/l Parameter: ALA-U - Untersuchungsmaterial: Harn - Mitarbeiter/innen: Davis; 

Frauen ≤ 50 a 

30 µg/100ml Parameter: Blei - Untersuchungsmaterial: Blut 

Anmerkung Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: Bei Überschreiten bzw. Unterschreiten der 

Grenzwerte im Blut oder im Harn. 

Nichteignung: Bei Überschreitung folgender Grenzwerte (Expositionskarenz bis zur 

Normalisierung der Werte für Blutblei und ALA-U): 

Blutblei: 70 µg/100 ml (Männer, Frauen > 50 a) und 45 µg/100 ml (Frauen ≤  50 a) und 30 

µg/100 ml (Männer, Frauen > 50 a) und 20 µg/100 ml (Frauen ≤ 50 a) (gilt ab 01.01.2029) 

ALA-U: 20 mg/l (Männer, Frauen > 50 a) und 10 mg/l (Frauen ≤  50 a) 

Der Zeitabstand zwischen den Untersuchungen beträgt bei Eignung: ein Jahr; für Glas- 

und Akkumulatorenarbeiten drei Monate; für Rostschutzarbeiten (einschließlich Trennen 

und Schneiden von rostschutzbeschichteten Teilen) vier Wochen, bei Eignung mit 

vorzeitiger Folgeuntersuchung: drei Monate; für Glas- und Akkumulatorenarbeiten sechs 

Wochen; für Rostschutzarbeiten zwei Wochen 

Rechtlicher Bezug Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz 2025 (VGÜ) 

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Lokale Bezeichnung Blei 

Biologischer Grenzwert 150 μg/l Parameter: Blei - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut - Probenahmezeitpunkt: a) 

keine Beschränkung im Fließgleichgewicht - Festlegung/Begründung: 05/2017 AGS 

Anmerkung Aufnahme in die TRGS 903 im April 2021 zusammen mit der Bekanntmachung der 

entsprechend neu gefassten TRGS 505 Blei. 

Rechtlicher Bezug TRGS 903 
 

Aluminium (7429-90-5) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Aluminium (als Metall) 

MAK (OEL TWA) 10 mg/m³ (E) 

5 mg/m³ (A) 

MAK (OEL STEL) 20 mg/m³ (E, 2x 60(Miw) min) 

10 mg/m³ (A, 2x 60(Miw) min) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 339/2025 

Österreich - Biologische Grenzwerte 

Lokale Bezeichnung Aluminium-haltige Stäube und Rauche 

BLV 60 µg/g Kreatinin Parameter: Aluminium - Untersuchungsmaterial: Harn 
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Aluminium (7429-90-5) 

Anmerkung Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: Bei Überschreiten des Grenzwertes für 

Aluminium im Harn. Bei Vorliegen einer wesentlichen Beeinträchtigung der 

Lungenfunktion. Diese liegt vor, wenn nach mehrmaliger Messung der beste gemessene 

Wert den für den/die Untersuchte/n maßgebenden Sollwert um 20% unterschreitet, bzw. 

den MEF50-Sollwert um 50% unterschreitet. Eine vorzeitige Folgeuntersuchung ist jedoch 

nicht erforderlich, wenn im Vergleich zu Vorbefunden der altersabhängige physiologische 

Abfall der 1 Sekundenkapazität (FEV1) von 40 ml/Jahr nicht überschritten wird oder aus 

der Beurteilung des Kurvenverlaufes der Forcierten Vitalkapazität (FVC) eine 

eingeschränkte Mitarbeit des Untersuchten/der Untersuchten ersichtlich ist. 

Nichteignung: Eine Eignung für die oben angeführten Tätigkeiten ist im Allgemeinen nicht 

gegeben bei: Erkrankungen der Atmungsorgane mit hochgradig eingeschränkter 

Lungenfunktion, Herzinsuffizienz. 

Der Zeitabstand zwischen den Untersuchungen beträgt bei Eignung: ein Jahr; bei Eignung 

mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: sechs Monate. 

Rechtlicher Bezug Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz 2025 (VGÜ) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Aluminium # Aluminium 

OEL TWA 2 mg/m³ (composés alkylés) (en Al) # Aluminiumalkylen (als Al) 

1 mg/m³ (métal et composés insolubles, fraction alvéolaire) # (metaal en onoplosbare 

verbindingen, inadembare fractie) 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Lokale Bezeichnung Aluminium 

Biologischer Grenzwert 50 µg/g Kreatinin Parameter: Aluminium - Untersuchungsmaterial: U = Urin - 

Probenahmezeitpunkt: c) am Schichtende, bei Langzeitexposition nach mehreren 

vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begründung: 11/2018 DFG 

Rechtlicher Bezug TRGS 903 
 

Kupfer (7440-50-8) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Copper 

IOEL TWA 0,01 mg/m³ (respirable fraction) 

Anmerkung (Year of adoption 2014) 

Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Kupfer und seine Verbindungen 

MAK (OEL TWA) 1 mg/m³ (als Cu berechnet, E) 

0,1 mg/m³ (als Rauch, als Cu berechnet, A) 

MAK (OEL STEL) 4 mg/m³ (als Cu berechnet, E, 4x 15(Miw) min) 

0,4 mg/m³ (als Rauch, als Cu berechnet, A, 4x 15(Miw) min) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 339/2025 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Cuivre (en Cu) # Koper (als Cu) 

OEL TWA 0,2 mg/m³ (fumées) # (rook) 

1 mg/m³ (poussières et brouillards de) # (stof en nevel) 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 
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Kupfer (7440-50-8) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Kupfer und seine anorganischen Verbindungen 

AGW (OEL TWA) 0,045 mg/m³ (A) 

0,2 mg/m³ (E) 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung (A): 8(II);(E): 4(II) 

Anmerkung AGS - Ausschuss für Gefahrstoffe; 10 - Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den 

Elementgehalt des entsprechenden Metalls 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Schutzbrille. ISO 16321-1 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. ISO 13688 

 

Handschutz: 

Geeignete chemikalienbeständige Handschuhe tragen. Chemikalienfeste Handschuhe (gemäß NF ISO 374-1 oder entsprechender Norm) 

Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Nicht verfügbar 

Aussehen : Draht oder Stange. 

Geruch : Nicht verfügbar 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : Nicht entzündbar 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : Nicht anwendbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : Nicht verfügbar 
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säure. Starke Basen. Starke Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Rauchgase und Gase aus dem Schweißen und verwandten Verfahren wie Hartlöten und Weichlöten lassen sich nicht einfach klassifizieren. Die 

Zusammensetzung und Menge beider Stoffe hängen von dem Metall ab, auf das das Fügeverfahren oder die Wärmebearbeitung angewendet wird, 

vom Verfahren, der Vorgehensweise sowie – sofern zutreffend – von der verwendeten Elektrode oder dem verwendeten Zusatzwerkstoff. Weitere 

Bedingungen, die ebenfalls die Zusammensetzung und Menge der Rauchgase und Gase beeinflussen, denen Arbeitnehmer ausgesetzt sein 

können, sind unter anderem: Beschichtungen auf dem geschweißten oder bearbeiteten Metall (wie Farbe, Beschichtung oder Verzinkung), die 

Anzahl der Bediener und das Volumen des Arbeitsbereichs, die Qualität und Menge der Belüftung, die Position des Kopfes des Bedieners in Bezug 

auf die Rauchfahne sowie das Vorhandensein von Verunreinigungen in der Atmosphäre (wie chlorierte Kohlenwasserstoffdämpfe aus Reinigungs- 

und Entfettungsarbeiten). In Fällen, in denen eine Elektrode oder ein anderes aufgebrachtes Material verbraucht wird, unterscheiden sich die 

entstehenden Zersetzungsprodukte von Rauchgasen und Gasen hinsichtlich Anteil und Form von den in Abschnitt 3 aufgeführten Bestandteilen. Zu 

den Zersetzungsprodukten bei normalem Betrieb gehören diejenigen, die aus der Verdampfung, Reaktion oder Oxidation der in Abschnitt 3 

genannten Materialien entstehen, sowie solche aus dem Grundwerkstoff und dessen Beschichtungen usw, wie oben beschrieben. Zu den 

vernünftigerweise zu erwartenden Rauchbestandteilen beim Lichtbogenschweißen und Hartlöten gehören Oxide von Eisen, Mangan und anderen 

Metallen, die im Schweißzusatzwerkstoff oder Grundwerkstoff enthalten sind. Sechswertige Chromverbindungen können im Schweiß- oder 

Hartlötrauch von Zusatzwerkstoffen oder Grundwerkstoffen enthalten sein, die Chrom enthalten. Gasförmige und partikuläre Fluoride können im 

Rauch von Zusatzwerkstoffen oder Flussmitteln enthalten sein, die Fluoride enthalten. Gasförmige Reaktionsprodukte können Kohlenmonoxid und 

Kohlendioxid umfassen. Ozon und Stickoxide können durch die Strahlung des beim Schweißen entstehenden Lichtbogens gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Silicon (7440-21-3) 

LD50 (oral, Ratte) 3160 mg/kg (Source: NLM_CIP) 
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Silicon (7440-21-3) 

LD50 oral 3160 mg/kg 
 

Mangan (7439-96-5) 

LD50 (oral, Ratte) > 2000 mg/kg 

LC50 inhalativ - Ratte > 5,14 mg/l/4h 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

CEWELD CuAl8  

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese 

endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht 

werden können 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH 

Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer 

Konzentration von ≥ 0,1 % 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Mangan (7439-96-5) 

LC50 - Fisch [1] > 3,6 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss) 

EC50 - Krebstiere [1] > 1,6 mg/l (OECD 202; Daphnia magna) 

EC50 72h - Alge [1] 4,5 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus) 

NOEC chronisch Algen 2,5 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

CEWELD CuAl8  

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Angaben zur biologischen Abbaubarkeit im Wasser. 
 

Silicon (7440-21-3) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 

anorganische Substanzen. 
 

Mangan (7439-96-5) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 

anorganische Substanzen. 
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Zink (7440-66-6) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 

anorganische Substanzen. 
 

Blei (7439-92-1) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 

anorganische Substanzen. 
 

Aluminium (7429-90-5) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 

anorganische Substanzen. 
 

Kupfer (7440-50-8) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 

anorganische Substanzen. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Blei (7439-92-1)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Blei (7439-92-1)(¹) 

 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Schädliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund 

endokrinschädlicher Eigenschaften 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH 

Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer 

Konzentration von ≥ 0,1 %. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Geltende Vorschriften über die Entsorgung von Feststoffen beachten. Entsorgung muss 

gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Zusätzliche Hinweise : Leere Behälter sollten wiederverwendet, rekonditioniert oder unter Beachtung der lokalen 

Vorschriften entsorgt werden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / RID 
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ADR IMDG IATA RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht geregelt 

 

Seeschiffstransport 

Nicht geregelt 

 

Lufttransport 

Nicht geregelt 

 

Bahntransport 

Nicht geregelt 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags 

63. Blei Blei und seine Verbindungen 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind (Konz. < 0,1 % oder SCL): Blei (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1). 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien): Lead (7439-92-1) 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe) 
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Ozon-Verordnung (2024/590) 

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590) 

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen) 

Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung) 

Enthält Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind: Aluminium-Pulver (7429-90-5). 

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148) 

Enthält Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148) 

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von 

Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) 

Nationale Vorschriften 

Österreich 

Giftverordnung 2000 : Unterliegt nicht der Giftverordnung 2000. 
 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Ist nicht in der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) gelistet 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme: 

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

CAS-Nr. Chemical Abstracts Service - Nummer 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

CSA Stoffsicherheitsbeurteilung 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EINECS Europäisches Inventar der bekannten kommerziellen chemischen Stoffe 

ED Endokriner Disruptor 

EN Europäische Norm 

EAK Europäischer Abfallkatalog 
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Abkürzungen und Akronyme: 

GHS GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

Log Kow Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) 

Log Pow Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 

MAK Maximale Arbeitsplatz‐Konzentration 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

OEL Occupational Exposure Limit 

OSHA Bundesagentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz der Vereinigten Staaten 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

PSA Persönliche Schutzausrüstung 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STOT Specific Target Organ Toxicity 

STP Kläranlage 

TF Technische Funktion 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

TWA Zeitlich gewichteter Mittelwert 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

UFI Eindeutiger Rezepturidentifikator 

UN United Nations - Vereinte Nationen 

WGK Wassergefährdungsklasse 

 

Datenquellen : ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 
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Sonstige Angaben : HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen 

von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder 

konkludenten Information kann nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen oder 

Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen 

sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen 

Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, 

Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder 

Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden 

sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses 

verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, 

gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht. REACH 

Disclaimer:  

Die Daten basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Die Daten im SDB stimmen mit 

dem CSR überein, sofern die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung 

standen (siehe Überarbeitungsdatum und Ausgabe). 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Lact. Reproduktionstoxizität, Zusatzkategorie, Wirkungen auf/über Laktation 

Repr. 1A Reproduktionstoxizität, Kategorie 1A 

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. 

H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde zusammengestellt von: ChemPros B.V. | +31 (0) 858881927 | info@chemprosbv.nl 

 


